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Erläuterungen und Beurteilungskriterien

	Regel- und Normenwerke


	1
	Bäderhygienegesetz: 
· In Badeanlagen sind Solarien als Nebeneinrichtungen in Bädern / Saunaanlagen … bewilligungspflichtig (§2 BHygG)




 

	3
	Solarienverordnung: 
· Anlage zur Solarienverordnung regelt technische Anforderungen und Anforderungen an die Ausstattung; Geräte, welche der Anlage entsprechen, begründen für sich keine Genehmigungspflicht




	Einreichpläne für Aufstellungsräume, Umkleidegelegenheiten, Sanitäreinrichtungen und Reinigungsmöglichkeiten

	8
	· Anmerkung 1: Im Regelfall reichen die Architektenpläne (Grundrisse) für eine fachliche Beurteilung aus; ergänzende Planskizzen und Schnittzeichnungen werden im Einzelfall von den Errichterfirmen bereitgestellt
· Anmerkung 2: In den Architektenplänen können fallweise auch Angaben über die Fußbodenbeläge im Wellnessbereich bzw. in den Aufstellungsräumen der Nebeneinrichtungen enthalten sein (Standard: Fliesen, jedenfalls leicht reinigbar / desinfizierbar)



 



	Technische Beschreibung des Solariums / der Solarien


	9
	Raumprogramm: 
· Bräunungsstudios: mindestens eine Toilette samt Handwaschgelegenheit (ÖNORM EN 16489-3)
· Allgemeine Anforderungen an die Ausstattung bzw. die hygienische Betriebsführung in Bad und Wellness sind im 7. Abschnitt BHygV genannt (§88 bis §96 BHygV) 


 

	10
	Aufstellungsraum und Lüftung: 
· Aufstellungsraum: 
· Oberflächen nicht spiegelnd / reflektierend (Anlage Solarien-VO) 
· Fußboden leicht reinigbar, desinfizierbar, leicht trocknend (§89 BHygV) 
· Wände bis 1,6m Höhe leicht abwaschbar (Anlage Solarien-VO)
· Lüftung: 
· Natürliche Lüftung ins Freie (Anlage Solarien-VO), oder
· Mechanische Be- und Entlüftungsanlage (Anlage Solarien-VO)











	Technische Beschreibung des Solariums / der Solarien
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	UV-Typ der UV-Bestrahlungsgeräte: 
· UV-Typ gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:
· Typ 1 und 2: Zur Verwendung in Bräunungsstudios,Schönheitssalons und ähnlichen Einrichtungen unter Aufsicht entsprechend ausgebildeter Personen vorgesehen (Norm)
· Typ 3: Für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke geeignet und dürfen von Laien benutzt werden. Sie sind auch für die Verwendung in Bräunungsstudios, Schönheitssalons und ähnlichen Einrichtungen geeignet (Norm)
· Typ 4: Dürfen nur nach medizinischem Rat benutzt werden und sind nur für die Verwendung in Bräunungsstudios, Schönheitssalons und ähnlichen Einrichtungen unter Aufsicht entsprechend ausgebildeter Personen und nicht für den Hausgebrauch geeignet (Norm)
· Technische Merkmale:
· Abstimmung der Bestrahlungsdauer an den Hauttyp muss möglich sein, z.B. über Zeitschaltuhr (Norm)
· Bestrahlungsdauer muss eine Regel- und / oder Steuereinrichtung enthalten, die die Strahlung beendet, z.B. Zeitschaltuhr (Norm)
· Regel- / Steuereinrichtung muss leicht erkennbar und leicht erreichbar sein (Norm)
· Geräte, die eine Person vollständig umgeben, müssen von innen und von außen leicht geöffnet werden können (Norm)

	12
	Ausstattung: 
· Geräte müssen die erforderlichen Kennzeichnungen aufweisen (Anlage Solarien-VO, Norm)  
· Die erforderlichen Betriebsanweisungen müssen vorhanden / verfügbar sein (Anlage Solarien-VO, Norm)
· Mindestens zwei Schutzbrillen pro Gerät (Anlage Solarien-VO, Norm)
· Schutzfolie für die Liege(n) (optional, Anlage Solarien-VO)
· Desinfektionsmittel für die Liege(n), Sauerstoff- oder Chlorabspalter (Anlage Solarien-VO, Norm)


	13
	Betrieb, Wartung und Aufsicht: 
· Reinigung und Desinfektion der Schutzbrillen nach jeder Benützung (Anlage Solarien-VO, Norm)
· Für die Gerätedokumentation ist ein Prüfbuch zu führen (Anlage zur Solarien-VO, Norm)
· UV-Geräte der Typen 1, 2 und 4: Aufsicht durch ausgebildete Personen gemäß ÖNORM EN 16489 notwendig (Norm)
· UV-Geräte des Typs 4: Benutzung nur nach medizinischem Rat zulässig (Norm)






	Technische Beschreibung des Solariums / der Solarien


	14
	 Maßnahmen zur Verhinderung der Benützung durch Personen unter 18 Jahren:
· Geräte können mit Jeton-Einwurf in Betrieb genommen werden, wobei die Jeton-Ausgabe jedenfalls mit einer Alterskontrolle zu erfolgen hat (kein Münz-Einwurf zulässig, da hiermit auch keine wirksame Alterskontrolle möglich ist)



















































Nebenbestimmungen: Ausstattung
1. UV-Geräte müssen mit einer Schaltuhr ausgerüstet sein, welche die Ultraviolettstrahlung abschaltet. Die Einstell-Skala der Schaltuhr muss zu den im Bestrahlungsprogramm empfohlenen Zeiten passen, die höchste Einstellung darf die Bestrahlungsdosis von 600 J/m2 nicht überschreiten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 22.106).
2. UV-Geräte müssen eine Regel- und / oder Steuereinrichtung enthalten, die die Strahlung beendet. Während der Bestrahlung muss die Regel- und / oder Steuereinrichtung leicht vom Benutzer erreicht und durch Berühren und Betrachten leicht erkannt werden können (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 22.110).
3. UV-Geräte, die vollständig eine Person umgeben, müssen von innen zu öffnen sein, ohne dass eine elektrische Einrichtung benutzt wird. UV-Geräte, die der Benutzer von innen verschließen kann, müssen einen Zugang von außen ermöglichen, wenn das Gerät verschlossen ist (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 22.113).
4. UV-Geräte müssen mit mindestens zwei Schutzbrillen geliefert werden, die ausreichenden Schutz der Augen von vorne und seitlich sicherstellen und genügend Lichtdurchlässigkeit haben, damit es möglich ist, durch sie hindurchzusehen ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 32.103).
5. UV-Geräte müssen mit der entsprechenden UV-Typ-Nr. gekennzeichnet sein (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.1).
6. UV-Geräte müssen entsprechend den Vorgaben des Punktes 7.1 der ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021 gekennzeichnet sein.
7. Für UV-Geräte müssen Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen entsprechend den Vorgaben des Punktes 7.12 der ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021 vorhanden sein und dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden.
Die nachfolgenden Auflagen 8 – 26 werden durch die Auflagen 6 und 7 abgedeckt. 
8. UV-Geräte müssen sinngemäß mit Folgendem gekennzeichnet sein (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.1): „WARNUNG: Nicht von Personen unter 18 Jahren zu verwenden. UV-Strahlung kann Augen- und Hautschäden, wie Hautalterung und möglicherweise Hautkrebs hervorrufen. Anweisungen aufmerksam lesen. Schutzbrille tragen. Bestimmte Medikamente und Kosmetika können die Empfindlichkeit erhöhen.“
9. Geräte des UV-Typs 4 müssen sinngemäß mit Folgendem gekennzeichnet sein (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.1): „WARNUNG: Benutzung nur nach ärztlichem Rat.“
10. UV-Geräte, deren Leuchtdichte über 100.000 cd/m2 liegt, müssen sinngemäß mit Folgendem gekennzeichnet sein (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.1): „WARNUNG: Große Helligkeit. Nicht in den Strahler blicken.“
11. Die Anweisungen für UV-Geräte müssen sinngemäß Folgendes enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Das Gerät darf nicht benützt werden von:
· Personen unter 18 Jahren,
· Personen, die dazu neigen, Sommersprossen zu bekommen,
· Personen, die eine natürliche rote Haarfarbe haben,
· Personen, die ungewöhnlich entfärbte Bereiche auf der Haut haben,
· Personen, die mehr als 16 Leberflecke am Körper haben (2 mm oder größer im Durchmesser),
· Personen, die asymmetrische, ungleichmäßige Leberflecke größer 5 mm Durchmesser mit veränderter Pigmentierung und ungleichmäßigen Rändern haben. Im Zweifelsfall ärztlichen Rat einholen,
· Personen, die unter Sonnenbrand leiden,
· Personen, die überhaupt nicht bräunen können oder nicht bräunen können, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind,
· Personen, die leicht einen Sonnenbrand bekommen, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind,
· Personen, die eine Vorgeschichte von wiederholt schweren Sonnenbränden während ihrer Kindheit haben,
· Personen, die unter Hautkrebs leiden oder litten oder dafür prädisponiert sind,
· Personen mit einem Verwandten ersten Grades, bei dem schwarzer Hautkrebs (Melanom) aufgetreten ist,
· Personen, die wegen Krankheiten, die mit Lichtempfindlichkeit einhergehen, behandelt werden,
· Personen, die lichtsensibilisierte Medikamente erhalten.
12. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß Folgendes enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Hinweis darauf, dass, wenn Nebeneffekte wie beispielsweise Jucken innerhalb von 48 h nach der ersten Anwendung eines UV-Geräte auftreten, vor weiteren Bestrahlungen der Arzt um Rat gefragt werden sollte.
13. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß Folgendes enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Hinweis, dass die Bestrahlungen nicht die minimale UV-Bestrahlungsdosis überschreiten sollte, die notwendig ist, um eine wahrnehmbare Rötung der Haut hervorzurufen (die persönliche minimale erythemale Dosis = MED).
14. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß Folgendes enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Hinweis, dass weitere Bestrahlungen eingestellt werden sollten, falls eine Hautrötung (Erythem) nach ungefähr 16 h bis 24 h nach einer Bestrahlung sichtbar ist. Nach einer Woche dürfen Bestrahlungen vom Beginn des Bestrahlungsplans wiederaufgenommen werden.
15. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß Folgendes enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Informationen zum beabsichtigten Bestrahlungsabstand (es sei denn, dies ist durch den Aufbau des Gerätes vorgegeben).
16. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß Folgendes enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Empfohlenes Bestrahlungsprogramm, in dem Bestrahlungszeiten und Pausen zwischen den Bestrahlungen festgelegt sind (unter Berücksichtigung der Merkmale des UV-Strahlers, des Abstandes und der individuellen Hautempfindlichkeit) [Anhang DD und ZB der ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021].
17. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß Folgendes enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Empfohlene Anzahl von Bestrahlungen, die innerhalb eines Jahres nicht überschritten werden sollen [Anhang DD der ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021].
18. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß Folgendes enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Hinweis darauf, dass das Gerät nicht verwendet werden darf, wenn die Schaltuhr fehlerhaft oder das Filter zerbrochen ist oder fehlt.
19. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß Folgendes enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Bezeichnung von Komponenten, die die ultraviolette Strahlung beeinflussen können wie z.B. Filter und Reflektoren.
20. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß Folgendes enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Bezeichnung der auswechselbaren UV-Strahler und Hinweis darauf, dass sie nur durch Typen, die auf dem Gerät gekennzeichnet sind, ersetzt werden dürfen. Bei UV-Leuchtstofflampen zur Bräunung muss angegeben werden, dass sie nur durch Typen ersetzt werden dürfen, die mit einem Äquivalenzschlüssel gekennzeichnet sind, der in den Äquivalenzschlüsselbereich fällt, der auf dem Gerät angegeben ist. In diesem Fall muss ein Beispiel für den Äquivalenzschlüssel gegeben und die UV-Bestandteile des Äquivalenzschlüssels für UV-Leuchtstofflampen zur Bräunung erklärt werden.
21. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß folgende Informationen und folgende Vorsichtsmaßnahmen enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Ultraviolette Strahlung der Sonne oder von UV-Geräten kann Haut- oder Augenschäden, die irreversibel sind, hervorrufen. Diese biologische Wirkung hängt sowohl von der Qualität als auch von der Quantität der Strahlung wie auch von der individuellen Haut- und Augenempfindlichkeit ab.
22. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß folgende Informationen und folgende Vorsichtsmaßnahmen enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Die Haut kann nach übermäßiger Bestrahlung mit einem Sonnenbrand reagieren. Wiederholte übermäßige Bestrahlung mit UV-Strahlung von Sonne oder UV-Geräten kann zu frühzeitiger Alterung der Haut und auch zu einem erhöhten Risiko von Hautkrebs führen. Diese Risiken nehmen mit zunehmenden UV-Bestrahlungen zu.
23. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß folgende Informationen und folgende Vorsichtsmaßnahmen enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Das ungeschützte Auge kann sich auf der Oberfläche entzünden, und in bestimmten Fällen kann übermäßige Bestrahlung die Netzhaut beschädigen. Nach vielen wiederholten Bestrahlungen kann sich eine Linsentrübung bilden.
24. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß folgende Informationen und folgende Vorsichtsmaßnahmen enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): In Fällen besonderer individueller Empfindlichkeit oder allergischer Reaktionen gegen Ultraviolettbestrahlung sollte vor der Bestrahlung der Arzt um Rat gefragt werden.
25. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß folgende Informationen und folgende Vorsichtsmaßnahmen enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Typ und/oder Bezeichnung der zu verwendenden Schutzbrille.
26. Die Anweisungen für Geräte mit UV-Strahlern müssen sinngemäß folgende Informationen und folgende Vorsichtsmaßnahmen enthalten (ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021, Punkt 7.12): Folgende Vorsichtsmaßnahmen müssen ergriffen werden:
· stets die mitgelieferte Schutzbrille verwenden; Kontaktlinsen und Sonnenbrillen sind kein Ersatz für die Schutzbrillen;
· Kosmetika, Düfte und Hautpflegeprodukte rechtzeitig vor der Bestrahlung entfernen und keinerlei Sonnenschutzmittel oder Produkte, die die Bräunung beschleunigen, verwenden;
· bestimmte medizinische Bedingungen oder Nebeneffekte von Medikamenten können durch ultraviolette Bestrahlung verstärkt werden; im Zweifelsfalle den Arzt um Rat fragen;
· mindestens 48 h zwischen den ersten beiden Bestrahlungen verstreichen lassen;
· nicht am gleichen Tag sonnenbaden und zusätzlich das Gerät benutzen;
· den Empfehlungen bezüglich Bestrahlungsdauer, Bestrahlungspausen und Abstand zu den Lampen folgen;
· einen Arzt aufsuchen, wenn sich hartnäckige Schwellungen oder wunde Stellen auf der Haut bilden oder pigmentierte Leberflecken sich verändern;
· empfindliche Hautstellen wie Narben, Tätowierungen und Geschlechtsteile vor der Bestrahlung schützen
Nebenbestimmungen: Betrieb
27. In der Bräunungskabine müssen Nutzer Zugang zu den an dem Bräunungsgerät angebrachten Informationen bezüglich der Sicherheit und Funktion des Bräunungsgerätes haben wie in ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021 festgelegt (ÖNORM EN 16489-3:2021, Punkt 4.2).
28. Das Bräunungsgerät muss in regelmäßigen Abständen auf seine ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit entsprechend den Herstellerempfehlungen überprüft werden. Prüfprotokolle sind im Betrieb zur behördlichen Einsichtnahme aufzubewahren (ÖNORM EN 16489-3:2021, Punkt 5).
29. Das Bräunungsgerät muss vor jeder Benutzung gesäubert werden und muss nach den vom Hersteller und / oder Betreiber des Bräunungsstudios empfohlenen Verfahren desinfiziert werden. Das Desinfektionsmittel muss dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden, wenn dieser das Bräunungsgerät selbst nach der Anleitung des Betreibers des Bräunungsstudios säubern möchte (ÖNORM EN 16489-3:2021, Punkt 6.2).
30. Dem Nutzer muss ein Augenschutz nach ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-27:2021 zur Verfügung gestellt werden. Dieser muss neu oder vor jeder Benutzung desinfiziert sein (ÖNORM EN 16489-3:2021, Punkt 6.2).
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